
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/12/3 5Os1083/56,
11Os181/75

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1956

Norm

ABGB §19

StGB §3

Rechtssatz

Gegenüber Gästen die die Ordnung des Gasthausbetriebes stören, hat der Gastwirt ein Selbsthilferecht.
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